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Sachverhalt: 

A.  

A._______ (nachfolgend Versicherter oder Beschwerdeführer), geboren 

[…] 1964, Staatsangehöriger des Kosovo mit derzeitigem Wohnsitz in 

Z._______ (Kosovo), leistete während seines Schweizer Aufenthalts in den 

Jahren 1990-2008 während insgesamt 101 Monaten Beiträge an die 

AHV/IV (Verfügung der IV-Stelle Y._______ vom 3. Dezember 2004, p. 2 

[vgl. Vorakten der IV-Stelle Y._______ {nachfolgend AG-act.} 130]). Zuletzt 

arbeitete er bis Ende März 1998 als Giesser (Fragebogen für den Arbeit-

geber der IV-Stelle Y._______, ausgefüllt am 23. März 1999 [AG-act. 12]). 

B.   

Am 24. Februar 1999 (AG-act. 3) meldete sich der Versicherte aufgrund 

seit Dezember 1994 anhaltender Beschwerden nach diversen Unterleibs-

Operationen zur Invalidenrente an. Die IV-Stelle Y._______ genehmigte 

vorerst eine Berufsberatung (Mitteilung vom 24. April 2001 [AG-act. 60]) 

und gewährte dem Versicherten nach psychosomatischer Begutachtung in 

der Klinik C._______ (Gutachten vom 5. Februar 2001, ergänzt am 20. Au-

gust 2002 [AG-act. 58, 90]) eine halbe Rente ab März 1999 bei einem In-

validitätsgrad von 59% (Verfügung vom 19. Februar 2003 [AG-act. 102]). 

Dieser Entscheid wurde sowohl im Einspracheverfahren (Entscheid vom 

26. August 2003 [AG-act. 106]) als auch vom kantonalen Versicherungs-

gericht (Urteil vom 14. Januar 2004 [AG-act. 115]) geschützt. 

C.  

Eine erste amtliche Revision der Rente wurde im Juli 2004 aufgenommen 

und im November 2004 ohne Änderung abgeschlossen (Mitteilung der IV-

Stelle Y._______ vom 18. November 2004 [AG-act. 129], Abrechnungsver-

fügung vom 3. Dezember 2014 [AG-act. 130]).  

D.  

Nachdem der Beschwerdeführer im Herbst 2008 aus der Schweiz ausge-

schafft wurde, bestätigte die inzwischen zuständig gewordene IV-Stelle für 

Versicherte im Ausland (IVSTA, nachfolgend Vorinstanz) am 21. November 

2008 die Weiterausrichtung der halben Invalidenrente (Vorakten der IVSTA 

[nachfolgend IV-act.] 29 p. 3 f.). Eine zweite, im Mai 2011 eingeleitete amt-

liche Revision wurde von der IVSTA am 16. November 2011 (IV-act. 33), 

wiederum mit Bestätigung des Anspruchs auf eine halbe Invalidenrente, 

abgeschlossen. 
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E.  

E.a Am 18. Mai 2012 (IV-act. 34) leitete die Vorinstanz eine Revision unter 

den zu Jahresbeginn 2012 in Kraft getretenen Schlussbestimmungen der 

6. IV-Revision ein. Dr. W. B._______ des medizinischen Dienstes der Vo-

rinstanz empfahl dazu eine rheumatologisch-psychiatrische Begutachtung 

in der Schweiz (Stellungnahme vom 1. Juni 2012 [IV-act. 35], Bestätigung 

durch Dr. J. D._______ am 24. August 2012 [IV-act. 39]). 

E.b Das polydisziplinäre Gutachten (Fachbereiche Allgemeine Innere Me-

dizin, Otorhinolaryngologie [HNO], Rheumatologie, Psychiatrie, Chirurgie) 

wurde von der MEDAS X._______ am 29. April 2013 (IV-act. 64) erstattet. 

Die Gutachter diagnostizierten eine seit mehr als 15 Jahren anhaltende 

Dysthymie, eine Entwicklung körperlicher Symptome aus psychischen 

Gründen (differentialdiagnostisch Somatisierungsstörung) und eine Akzen-

tuierung der Persönlichkeit mit narzisstisch kränkbaren Anteilen. Ohne 

Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit seien ein leichtgradiges tendomyoti-

sches Syndrom, eine leichtgradige Spondylose der Brustwirbelsäule, eine 

otitis media chronica perforata links und der Status nach mehreren urolo-

gischen und viszeralchirurgischen Eingriffen. Körperlich sei der Versi-

cherte, bis auf andauernd schwere körperliche Tätigkeiten, vollschichtig ar-

beitsfähig, psychiatrisch sei die Leistungsfähigkeit durch die Chronifizie-

rung jedoch um 50% vermindert. 

E.c Der medizinische Dienst der Vorinstanz konnte dem Gutachten in so-

matischer (Stellungnahme von Dr. W. B._______ vom 11. August 2013 [IV-

act. 67]), nicht jedoch in psychiatrischer Hinsicht folgen (Stellungnahme 

von Dr. O. E._______ vom 2. November 2013 [IV-act. 68]). Eine Dysthymie 

begleite regelhaft eine somatoforme Schmerz-, Somatisierungs- oder Kon-

versionsstörung mit Schmerzen und könne für sich keine Arbeitsunfähig-

keit begründen. Wieso der Gutachter eine Entwicklung körperlicher Symp-

tome aus psychischen Gründen (F68.0) anstelle einer anhaltenden soma-

toformen Schmerzstörung (F45.4) diagnostiziere, sei nicht nachvollziehbar 

oder gar falsch. Der Versicherte selber gebe an, in der Schweiz wohl schon 

wieder zu arbeiten – im Kosovo finde er aber keine Arbeit. Es bestehe des-

halb entgegen dem Gutachten auch in psychiatrischer Hinsicht keine Re-

duktion der Leistungsfähigkeit. 

E.d Die Vorinstanz unterrichtete den Versicherten mit Vorbescheid vom 

4. Dezember 2013 (IV-act. 69) über ihre Absicht, die Rente einzustellen. 

Dagegen liess der Versicherte am 10. April 2014 (IV-act. 81) einwenden, 

es liege ein unveränderter Gesundheitszustand vor, nachdem das amtliche 
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Gutachten eine unveränderte Arbeitsfähigkeit attestiere. Der medizinische 

Dienst der Vorinstanz erkläre nicht, wie sich eine langjährig unbehandelte 

Dysthymie auf die Arbeitsfähigkeit auswirke und weshalb er statt der Ent-

wicklung körperlicher Symptome aus psychischen Gründen eine anhal-

tende somatoforme Schmerzstörung diagnostiziere. Schliesslich beziehe 

der Versicherte seit über 15 Jahren eine Rente, weshalb eine Revision 

nach dem Schlusstitel der 6. IV-Revision ausgeschlossen sei, und könne 

im Kosovo keine Wiedereingliederung stattfinden. 

E.e Die Vorinstanz erliess am 16. September 2014 (IV-act. 101) eine dem 

Vorbescheid entsprechende Verfügung und stellte die Rente des Versi-

cherten per 1. November 2014 ein. 

F.  

F.a Gegen die renteneinstellende Verfügung liess der Versicherte am 

13. Oktober 2014 (act. 1) Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht er-

heben und die Weiterausrichtung der halben Rente, eventualiter die Ein-

holung eines Obergutachtens beantragen. Er rügt, sein Gesundheitszu-

stand sei seit Jahren unverändert und seine Arbeitsunfähigkeit durch das 

beweiskräftige amtliche Gutachten belegt, wonach die Kombination von 

Schmerzverarbeitungsstörung, Dysthymie sowie deren Chronifizierung 

und ein aktenkundiger sozialer Rückzug die Überwindbarkeit der Schmer-

zen beeinträchtigten. Die ungenügend begründete, abweichende Beurtei-

lung durch den medizinischen Dienst überzeuge dagegen nicht und könne 

das Gutachtensergebnis nicht umstossen. 

Am 23. Oktober 2014 (act. 4) ergänzte der Beschwerdeführer, er habe im 

Zeitpunkt der renteneinstellenden Verfügung bereits während mehr als 15 

Jahren eine Rente bezogen. Er falle deshalb unter den besonders ge-

schützten Personenkreis, dessen Rente nicht nach den Schlussbestim-

mungen der 6. IV-Revision überprüft werden dürfe. 

F.b Die Vorinstanz schloss am 2. Dezember 2014 (act. 7), unter Verweis 

auf die Akten, auf Abweisung der Beschwerde. Entgegen den Vorbringun-

gen des Beschwerdeführers sei als Stichtag der Frist von 15 Jahren nicht 

die Renteneinstellung, sondern der Beginn der Überprüfung heranzuzie-

hen. 

F.c Mit Replik vom 21. Januar 2015 (act. 9) hält der Beschwerdeführer an 

seinen Anträgen fest. Die Vorinstanz begründe ihr Abweichen von den gut-
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achterlichen Feststellungen weiterhin nicht; es fehle an begründeten Zwei-

feln oder anderen Befunden, um dies zu rechtfertigen. Auf die beschwer-

deweise vorgebrachten Argumente zur Unzumutbarkeit der Schmerzüber-

windung gehe die Vorinstanz erst gar nicht ein. 

F.d Die Vorinstanz stellt mit Duplik vom 29. Januar 2015 (act. 11) fest, dass 

sich aus der Replik keine neuen Gesichtspunkte ergeben würden. Sie halte 

an ihrem Antrag auf Abweisung der Beschwerde fest. 

F.e Der Instruktionsrichter schloss den Schriftenwechsel am 3. Februar 

2015 (act. 12). 

F.f Mit seiner Beschwerdeschrift ersuchte der Beschwerdeführer um Ge-

währung der unentgeltlichen Rechtspflege und -verbeiständung. Diese An-

träge bewilligte der Instruktionsrichter mit Verfügung vom 6. November 

2014 (act. 6). 

G.  

Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, so-

weit erforderlich, in den Erwägungen eingegangen. 

 
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

1.1 Das sozialversicherungsrechtliche Verfahren vor dem Bundesverwal-

tungsgericht richtet sich im Wesentlichen nach den Vorschriften des Bun-

desgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 

(VGG, SR 173.32), des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren 

vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021, vgl. auch Art. 37 VGG) so-

wie des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversiche-

rungsrechts vom 6. Oktober 2000 (ATSG, SR 830.1, vgl. auch Art. 3 lit. dbis 

VwVG). 

1.2 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfü-

gungen im Sinne von Art. 5 VwVG von gesetzlich definierten Vorinstanzen, 

sofern – wie vorliegend – kein Ausnahmesachverhalt gegeben ist (Art. 31, 

33 lit. d, 32 VGG).  

1.3 Zur Beschwerdeführung vor dem Bundesverwaltungsgericht ist legiti-

miert, wer durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist, ein 
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schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung und am vo-

rinstanzlichen Verfahren teilgenommen hat (Art. 59 ATSG, Art. 48 Abs. 1 

VwVG).  

1.4 Eine Beschwerde muss schriftlich, unterschrieben sowie unter Angabe 

von Begehren und Begründung (Art. 52 Abs.1 VwVG) innert einer Frist von 

30 Tagen eingereicht werden (Art. 60 Abs. 1 ATSG; Fristenstillstand ge-

mäss Art. 38 Abs. 3 ATSG). Bei kostenpflichtigen Verfahren ist zudem ein 

Vorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten zu leisten 

(Art. 63 Abs. 4 VwVG). 

2.  

2.1 Bei Versicherten mit ausländischem Wohnsitz ist die IV-Stelle für Ver-

sicherte im Ausland (IVSTA) für die Verfügung von Leistungen der Invali-

denversicherung (IV) zuständig (Art. 40 Abs. 1 lit. b der Verordnung über 

die Invalidenversicherung vom 17. Januar 1961 [IVV, SR 831.201]). Der 

Beschwerdeführer ist im Kosovo domiziliert. Die angefochtene Verfügung 

vom 16. September 2014 wurde zu Recht von der IVSTA erlassen. 

2.2 Die Vorinstanz gehört zum gesetzlichen Kreis derjenigen, deren Ent-

scheide an das Bundesverwaltungsgericht weitergezogen werden können 

(Art. 33 lit. d VGG, explizit auch Art. 69 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes 

vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung [IVG, SR 831.20]). Es 

liegt auch kein gesetzlich der Zuständigkeit entzogener Sachverhalt vor. 

Das Bundesverwaltungsgericht ist demzufolge zur Beurteilung der Be-

schwerde zuständig. 

2.3 Als Adressat ist der Beschwerdeführer durch die angefochtene Verfü-

gung besonders berührt und hat an deren Aufhebung bzw. Änderung ein 

schutzwürdiges Interesse; er hat auch am vorinstanzlichen Verfahren als 

Partei teilgenommen. Seine Beschwerde wurde zudem form- und fristge-

recht eingereicht, weshalb auf sie eingetreten werden kann. Auf die Erhe-

bung eines Kostenvorschusses wurde nach Gewährung der unentgeltli-

chen Rechtspflege (Sachv. F.f) verzichtet. 

3.  

3.1 Am 8. Juli 1962 schlossen die Föderative Volksrepublik Jugoslawien 

und die Schweiz ein Abkommen über die Sozialversicherung (nachfolgend: 

Sozialversicherungsabkommen; gültig ab 01. März 1964; SR 

0.831.109.818.1). 
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3.1.1 Nach der Auflösung der Föderativen Volksrepublik wurde die Geltung 

des Sozialversicherungsabkommens für die Nachfolgestaaten mit Noten-

wechseln geregelt, bevor eigene Abkommen das alte Sozialversicherungs-

abkommen in einigen derselben ablösten (BGE 139 V 263 E. 5.4). Nach 

der Erklärung der Unabhängigkeit des Kosovo beschloss der Bundesrat, 

das bisherige Abkommen mit Serbien für Kosovo ab 1. April 2010 nicht 

mehr anzuwenden; auch das Bundesgericht schützte dieses Vorgehen 

(BGE 139 V 263 E. 6.4).  

3.1.2 Der Kosovo gilt für die Schweizer Sozialversicherung seit dem 1. Ap-

ril 2010 als Nichtvertragsstaat. Die bereits vorher erworbenen Rechte ge-

währt die Schweiz aber, in praktischer Anwendung des Sozialversiche-

rungsabkommens, weiter (Art. 25 Abs. 2 Sozialversicherungsabkommen). 

Der Besitzstand ist nach den tatsächlichen Verhältnissen per diesen Da-

tums zu wahren, unabhängig davon, wann eine Verfügung erging (BGE 

139 V 335 E. 6.1 f.). 

3.2 Unter Geltung des Sozialversicherungsabkommens sind Angehörige 

der jeweiligen Staaten den Angehörigen des Partnerstaates in Rechten 

und Pflichten betreffend die Invalidenversicherung gleichgestellt, insoweit 

nicht das Abkommen selbst eine Differenzierung vorsieht (Art. 2 Sozialver-

sicherungsabkommen).  

3.3 Als eine solche Differenzierung sieht das Abkommen vor, dass ordent-

liche IV-Renten bei einem Invaliditätsgrad von unter 50% nur solange aus-

gerichtet werden, wie ein Schweizer Wohnsitz aufrechterhalten wird (Art. 8 

lit. e Sozialversicherungsabkommen). 

3.4 Nach Art. 4 Sozialversicherungsabkommen ist grundsätzlich die Ge-

setzgebung desjenigen Landes anwendbar, in welchem die für die Versi-

cherung massgebende Beschäftigung ausgeübt wird. Bezog ein Staatsan-

gehöriger Serbiens vor dem Verlassen der Schweiz eine IV-Rente, ist er 

Versicherten gemäss Schweizer Gesetzgebung gleichgestellt (Art. 8 lit. b 

Sozialversicherungsabkommen). 

4.  

4.1 Der Beschwerdeführer bezeichnet sich als Staatsangehörigen des Ko-

sovo; die kosovarische Staatsangehörigkeit ist nicht strittig. Der Erwerb ei-

ner weiteren Staatsangehörigkeit wurde nicht ins Recht geführt und lässt 

sich den Akten nicht entnehmen. Es ist deshalb mit überwiegender Wahr-

scheinlichkeit davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer für das hier 
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vorliegende Verfahren ausschliesslich als Staatsangehöriger des Kosovo 

zu behandeln ist.  

4.2 Für Entwicklungen bis Ende März 2010, insbesondere die Rentenzu-

sprechung am 19. Februar 2003 (Sachv. B), ist demzufolge das Sozialver-

sicherungsabkommen anwendbar. Die von der Schweiz angewandte Be-

sitzstandsgarantie berechtigt den Beschwerdeführer über April 2010 hin-

aus zum Bezug der gewährten halben Rente im Kosovo (Rentenexport). 

4.3 Der Beschwerdeführer hat allfällige Ansprüche gegenüber der Invali-

denversicherung durch seine Erwerbstätigkeit in der Schweiz erworben, 

weshalb koordinationsrechtlich Schweizer Recht anwendbar ist. Mangels 

materieller Konventionsbestimmungen beurteilt sich eine Revision der 

Rente deshalb, unter Berücksichtigung konventionsrechtlicher Schranken, 

allein aufgrund schweizerischer Rechtsvorschriften. 

5.  

5.1 In materiell-rechtlicher Hinsicht ist auf jene Bestimmungen des IVG und 

des ATSG abzustellen, die für die Beurteilung jeweils relevant waren und 

in Kraft standen. 

Vorliegend ist eine am 16. September 2014 verfügte Rentenaufhebung per 

1. November 2014 strittig, weshalb insbesondere das IVG und die IVV in 

der Fassung der 6. IV-Revision massgebend sind. Ferner sind das ATSG 

und die Verordnung vom 11. September 2002 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts (ATSV, SR 830.11) anwendbar. 

5.2 Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde 

ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 ATSG) und kann 

Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein (Art. 4 Abs. 1 

IVG). Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, 

geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer 

Behandlung und Eingliederung verbleibende, ganze oder teilweise Verlust 

der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden, ausgegliche-

nen Arbeitsmarkt (Art. 7 Abs. 1 ATSG). Für die Beurteilung des Vorliegens 

einer Erwerbsunfähigkeit sind ausschliesslich die Folgen der gesundheitli-

chen Beeinträchtigung zu berücksichtigen. Eine solche liegt zudem nur vor, 

insoweit sie aus objektiver Sicht nicht überwindbar ist (Art. 7 Abs. 2 ATSG). 
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5.3 Ändert sich der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Ren-

tenbezügers erheblich, so wird die Rente von Amtes wegen oder auf Ge-

such hin für die Zukunft entsprechend erhöht, herabgesetzt oder aufgeho-

ben (Art. 17 Abs. 1 ATSG). Anlass zur Rentenrevision gibt jede wesentliche 

Änderung in den tatsächlichen Verhältnissen, die geeignet ist, den Invalidi-

tätsgrad und damit den Rentenanspruch zu beeinflussen. Die Invaliden-

rente ist deshalb nicht nur bei einer wesentlichen Veränderung des Ge-

sundheitszustandes, sondern auch dann revidierbar, wenn sich die erwerb-

lichen Auswirkungen (oder die Auswirkungen auf die Betätigung im übli-

chen Aufgabenbereich) des an sich gleich gebliebenen Gesundheitszu-

standes erheblich verändert haben. Ein Revisionsgrund ist ferner unter 

Umständen auch dann gegeben, wenn eine andere Art der Bemessung der 

Invalidität zur Anwendung gelangt oder eine Wandlung des Aufgabenbe-

reichs eingetreten ist (BGE 130 V 343 E. 3.5; 117 V 198 E. 3b; SVR 2013 

IV Nr. 44 S. 135 E. 3.1.1). Unerheblich unter revisionsrechtlichem Gesichts-

winkel ist nach ständiger Praxis die unterschiedliche Beurteilung eines im 

Wesentlichen gleich gebliebenen Sachverhaltes (BGE 112 V 371 E. 2b; 

SVR 2014 UV Nr. 7 S. 22 E. 2.2). Auch eine neue Verwaltungs- oder Ge-

richtspraxis rechtfertigt grundsätzlich keine Revision des laufenden Ren-

tenanspruchs zum Nachteil des Versicherten (BGE 135 V 201 E. 6.4; 115 

V 308 E. 4a bb S. 313). Liegt eine erhebliche Änderung des Sachverhalts 

vor, ist der Rentenanspruch in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht allsei-

tig, d.h. unter Berücksichtigung des gesamten für die Leistungsberechti-

gung ausschlaggebenden Tatsachenspektrums neu und ohne Bindung an 

frühere Invaliditätsschätzungen zu prüfen (BGE 117 V 198 E. 4b; SVR 2011 

IV Nr. 37 S. 109 E. 1.1).  

5.4 Gemäss den Schlussbestimmungen der Änderung vom 18. März 2011 

(6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket) werden Renten, die im Zusam-

menhang mit pathogenetisch-ätiologisch unklaren syndromalen Beschwer-

debildern ohne nachweisbare organische Grundlage gesprochen wurden, 

innert dreier Jahre nach Inkrafttreten der neuen Bestimmungen (am 1. Ja-

nuar 2012) anhand der neuen Praxis überprüft und auch bei unveränder-

tem Gesundheitszustand angepasst (lit. a Abs. 1 der Schlussbestimmun-

gen); eine Ausschliesslichkeit ist nicht erforderlich, BGE 140 V 197 

E. 6.2.3). Wird die Rente herabgesetzt oder aufgehoben, so hat die Bezü-

gerin oder der Bezüger Anspruch auf Massnahmen zur Wiedereingliede-

rung nach Artikel 8a. Ein Anspruch auf eine Übergangsleistung nach Artikel 

32 Absatz 1 Buchstabe c entsteht dadurch nicht (lit. a Abs. 2 der Schluss-

bestimmungen). Werden Massnahmen zur Wiedereingliederung nach Arti-

kel 8a durchgeführt, so wird die Rente bis zum Abschluss der Massnahmen 
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weiter ausgerichtet, längstens aber während zwei Jahren ab dem Zeitpunkt 

der Aufhebung oder Herabsetzung (lit. a Abs. 3 der Schlussbestimmun-

gen). Ausgenommen von dieser Revisionsvorschrift sind Renten, die im 

Zeitpunkt der Eröffnung der Revision bereits über 15 Jahre bezogen wur-

den oder deren Bezüger im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Bestimmungen 

das 55. Altersjahr bereits zurückgelegt hatten (lit. a Abs. 4 der Schlussbe-

stimmungen). 

Die beweisrechtliche Würdigung bei pathogenetisch-ätiologisch unklaren 

syndromalen Beschwerdebildern ohne nachweisbare organische Grund-

lage soll in zwei Stufen erfolgen (BGE 141 V 281 E. 4). In einem ersten 

Schritt soll der funktionelle Schweregrad der Beschwerden bestimmt wer-

den; dazu sind insbesondere die Ausprägung der diagnoserelevanten Be-

funde, der Behandlungs- und Eingliederungserfolg (oder aber -resistenz) 

und Komorbiditäten zu bestimmen. Verstärkt werden hier auch mobilisier-

bare Ressourcen zur Beschwerdekompensation, in Form der Persönlich-

keitsstruktur und des sozialen Kontexts, berücksichtigt (BGE 141 V 281 

E. 4.3). In einem zweiten Schritt ist eine Konsistenzprüfung vorzunehmen. 

Wesentlich ist dabei zu prüfen, ob die geltend gemachte Einschränkung 

gleichmässig in allen vergleichbaren Lebensbereichen auftritt und in wel-

chem Ausmass Behandlungsoptionen wahrgenommen bzw. vernachläs-

sigt werden, ob also ein entsprechender Leidensdruck manifest wird (vgl. 

BGE 141 V 281 E. 4.4). 

6.  

6.1 Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens können die Verletzung von 

Bundesrecht unter Einschluss des Missbrauchs oder der Überschreitung 

des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sach-

verhalts sowie die Unangemessenheit des Entscheids gerügt werden 

(Art. 49 VwVG). 

6.2 Auch das Beschwerdeverfahren ist von der Untersuchungsmaxime be-

herrscht, weshalb das Gericht von Amtes wegen für die richtige und voll-

ständige Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts zu sorgen hat. 

Dieser Grundsatz gilt indessen nicht unbeschränkt; er findet sein Korrelat 

in den Mitwirkungspflichten der Parteien (BGE 125 V 195 E. 2 und BGE 

122 V 158 E. 1.a, je m.w.H.) und der Rügemaxime, wonach der angefoch-

tene Akt nicht auf sämtliche denkbaren Mängel hin zu untersuchen ist, son-

dern das Gericht sich nur mit jenen Einwänden auseinandersetzen muss, 
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die in der Beschwerde thematisiert wurden (vgl. AUER, in: Auer/Mül-

ler/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal-

tungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, Art. 12 Rz. 12). 

6.3 Im Sozialversicherungsprozess hat das Gericht seinen Entscheid, so-

fern das Gesetz nichts Abweichendes vorsieht, nach dem Beweismass der 

überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu fällen. Die blosse Möglichkeit eines 

bestimmten Sachverhalts genügt dieser Anforderung nicht. Das Gericht hat 

vielmehr jener Sachverhaltsdarstellung zu folgen, die es von allen mögli-

chen Geschehensabläufen als die wahrscheinlichste würdigt (BGE 126 V 

360 E. 5.b und BGE 125 V 195 E. 2, je m.w.H.). 

6.4 Das Bundesrecht schreibt nicht vor, wie einzelne Beweismittel zu wür-

digen sind; für das gesamte Verwaltungs- und Beschwerdeverfahren gilt 

der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Danach hat die Behörde Be-

weise frei, das heisst ohne förmliche Beweisregeln, sowie umfassend und 

pflichtgemäss zu würdigen. Alle Beweismittel, unabhängig, von wem sie 

stammen, sind objektiv zu prüfen und danach zu entscheiden, ob die ver-

fügbaren Unterlagen eine zuverlässige Beurteilung des streitigen Rechts-

anspruches gestatten (BGE 125 V 351 E. 3.a).  

6.5 Hinsichtlich des Beweiswerts eines Arztberichts ist entscheidend, ob 

der Bericht für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Unter-

suchungen beruht, die geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis 

der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der Beurteilung der 

medizinischen Zusammenhänge und in der Beurteilung der medizinischen 

Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen des Experten begrün-

det sind (BGE 125 V 351 E. 3.a). 

6.5.1 Die fachliche Qualifikation des Experten spielt für die richterliche 

Würdigung einer Expertise eine erhebliche Rolle, denn bezüglich der me-

dizinischen Stichhaltigkeit eines Gutachtens müssen sich Verwaltung und 

Gerichte auf seine Fachkenntnisse verlassen können. Deshalb ist für die 

Eignung eines Arztes als Gutachter in einer bestimmten medizinischen Dis-

ziplin ein entsprechender spezialärztlicher Titel des berichtenden oder zu-

mindest des den Bericht visierenden Arztes vorausgesetzt (Urteile BGer 

9C_410/2008 vom 08. September 2008 E. 3.3.1 in fine, I 142/07 vom 

20. November 2007 E. 3.2.3 und EVG I 362/06 vom 10. April 2007 E. 3.2.1; 

vgl. auch SVR 2009 IV Nr. 53 S. 165 E. 3.3.2 [nicht publizierte Textpassage 

der E. 3.3.2 des Entscheides BGE 135 V 254]). 
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6.5.2 Das Bundesgericht hat zudem Richtlinien zur Würdigung bestimmter 

Formen medizinischer Berichte und Gutachten aufgestellt (BGE 125 V 351 

E. 3.b; AHI 2001 S. 114 E. 3.b). Im Rahmen des Verwaltungsverfahrens 

eingeholten Gutachten externer Spezialärzte, die aufgrund eingehender 

Beobachtungen und Untersuchungen sowie nach Einsicht in die Akten Be-

richt erstatten und bei der Erörterung der Befunde zu schlüssigen Ergeb-

nissen gelangen, ist demnach volle Beweiskraft zuzuerkennen – solange 

nicht konkrete Indizien gegen die Zuverlässigkeit der Expertise sprechen 

(BGE 125 V 351 E. 3.b.bb, m.w.H.).  

Berichte behandelnder Haus- und Spezialärzte sind aufgrund deren auf-

tragsrechtlicher Vertrauensstellung zum Patienten hingegen mit Vorbehalt 

zu würdigen (BGE 125 V 351 E. 3.b.cc, Urteil EVG I 655/05 vom 20. März 

2006 E. 5.4 m.w.H.), aber auch nicht von vornherein unbeachtlich (Urteil 

BGer 9C_24/2008 vom 27. Mai 2008 E. 2.3.2). 

7.  

7.1 Dem Beschwerdeführer wurde mit Entscheid der IV-Stelle des Kantons 

Y._______ vom 19. Februar 2003 eine halbe Invalidenrente gewährt. Die 

Klinik C._______ hielt in ihren Gutachten vom 5. Februar 2001 und 20. Au-

gust 2002 (AG-act. 58, 90) als Diagnosen chronische Leistenschmerzen 

beidseits nach mehrfachen Operationen im Inguinalbereich beidseits und 

im Urogenital- und Analbereich, mit ausgeprägter Symptomausweitung 

(F54/R10.3), sowie ein leichtes Thorakolumbovertebralsyndrom (M54.9) 

fest. Eine eigentliche psychiatrische Diagnose bestehe nicht. Es bestünden 

erhebliche krankheitsfremde Faktoren (sexuelle Problematik, Selbstwert-

problematik, Eheproblematik, Stellenverlust). Der RAD hielt in seiner Stel-

lungnahme vom 6. September 2002 – in Anspielung auf die vom Gutachten 

abweichende, neuere psychiatrische Beurteilung durch Dr. F._______, 

Hausarzt, der dem Beschwerdeführer ein chronisches Schmerzsyndrom 

und eine mittelschwere Depression attestierte (AG-act. 86, 124) – fest, 

dass sich die IV an den objektivierbaren Befunden d.h. den Begutachtun-

gen durch die Klinik C._______ zu orientieren habe. Es sei jedoch eine 

Chronifizierung der festgestellten Schmerzen anzunehmen, weshalb eine 

Arbeitsunfähigkeit von 40 bis 50 % und damit Restarbeitsfähigkeit von 50-

60% (halbtags) in leichten Tätigkeiten akzeptiert werden könne (AG-act. 

80, 91). Dementsprechend berücksichtigte die IV-Stelle im Einkommens-

vergleich eine Arbeitsfähigkeit von 55% in angepasster leichter Tätigkeit 

als Hilfsarbeiter (AG-act. 93). 
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7.2 Im ersten Revisionsverfahren legte die IV-Stelle ihrer Beurteilung einen 

aktualisierten Arztbericht von Dr. H. F._______ vom 22. Oktober 2014 zu-

grunde, der eine depressive Störung, mittelgradige Episode seit dem Jahre 

2002, sowie ein chronisches Schmerzsyndrom vor allem im Bereiche des 

Unterleibes festhielt und darauf hinwies, der Versicherte sei in hausärztli-

cher Begleitung und die Erkrankungen seien chronifiziert (AG-act. 127). 

Die Vorinstanz schloss auf einen unveränderten Zustand (AG-act. 129). 

7.3 Im zweiten Revisionsverfahren führte Dr. S. G._______ des RAD 

W._______ nach Einholen weiterer Berichte der behandelnden Ärzte im 

Kosovo (IV-act. 11-15) mit Stellungnahme vom 7. November 2011 (IV-act. 

32) aus, es bestehe eine unveränderte Situation. Als Diagnose mit Auswir-

kungen auf die Arbeitsfähigkeit nannte sie eine Somatisierungsstörung 

(F45.0) und als Nebendiagnosen ohne Auswirkungen auf die Arbeitsfähig-

keit 1) einen Status nach Operation der Inguinalhernien beidseits (1994), 

nach persistierenden Beschwerden, nach offener Revision (4.12.1997) mit 

Nerven-entrapement, und nach persistierenden Beschwerden, 2) eine 

mässige Harnröhrenstenose (mit Tomien 16.2.1996/29.4.1996, mit rezidi-

vierenden Skopien bei Beschwerden), 3) einen Peroneallogendefekt mit 

kleinen Muskelhernien supramalleolär beidseits (bekannt seit mind. 1997) 

und 4) eine Operation einer Nabelhernie (14.5.1997). In angepasster Tä-

tigkeit bestehe ab 1. März 1998 eine Arbeitsfähigkeit von 55 % (IV-act. 5, 

32). Die Vorinstanz schloss wiederum auf einen unveränderten Zustand 

(IV-act. 33). 

7.4 Der Beschwerdeführer erhielt bis anhin eine Rente aufgrund einer im 

Vordergrund stehenden Somatisierungsstörung (F45.0; vgl. zur Beurtei-

lung in Fällen mit erklärbaren und nicht erklärbaren Beschwerden: Urteil 

des Bundesgerichts 9C_623/2014 vom 18. Februar 2015 E. 3), einem pa-

thogenetisch-ätiologisch unklaren syndromalen Beschwerdebild ohne 

nachweisbare organische Grundlage, auf welches die Schlussbestimmun-

gen der 6. IV-Revision grundsätzlich Anwendung finden. Die Rente wurde 

bis anhin nicht unter der den Schlussbestimmungen zugrundeliegenden 

Überwindbarkeits-Rechtsprechung oder der neueren Bundesgerichtspra-

xis überprüft (BGE 140 V 8 E. 2.2.2). 

7.5 Nach dem klaren Wortlaut der Schlussbestimmungen zur 6. IV-Revi-

sion ist eine darauf basierende Rentenrevision ausgeschlossen, wenn der 

Bezüger im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Schlussbestimmungen das 

55. Altersjahr bereits zurückgelegt hat oder im Zeitpunkt der Einleitung der 

Überprüfung bereits mehr als 15 Jahre lang eine Rente bezog (lit. a Abs. 4 
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der Schlussbestimmungen der Änderung vom 18. März 2011 IVG). Der be-

schwerdeweisen Rüge, es sei zur Bestimmung der Rentendauer – statt auf 

die Einleitung der Überprüfung – auf die Verfügung, also den Abschluss 

des Verwaltungsverfahrens abzustellen, kann deshalb nicht gefolgt werden 

(vgl. dazu Urteil 8C_286/2015 vom 26. Oktober 2015 E. 3.2.2). 

Vorliegend wurde die Überprüfung am 18. Mai 2012 aufgenommen und 

dem Beschwerdeführer spätestens mit Mitteilung vom 31. August 2012 (IV-

act. 34, 42) eröffnet. In diesem Zeitpunkt bezog der Beschwerdeführer 

während 13 Jahren eine Rente. Im Zeitpunkt des Inkrafttretens der 

Schlussbestimmungen (1. Januar 2012) war er 47 Jahre alt. Die Ausnah-

mebestimmungen nach lit. a Abs. 4 der Schlussbestimmungen finden auf 

den Beschwerdeführer deshalb keine Anwendung. 

8.  

8.1 Zur Feststellung des aktuellen Gesundheitszustands und der medizini-

schen Leistungsfähigkeit des Beschwerdeführers holte die Vorinstanz ein 

polydisziplinäres Gutachten ein (IV-act. 64). Der Beschwerdeführer und die 

Vorinstanz beurteilen den Beweiswert dieses Gutachtens unterschiedlich, 

weshalb dieser mit Blick auf die durch die Rechtsprechung formulierten 

Anforderungen (E. 6.5) zu prüfen ist. 

8.2 Das Gutachten enthält einen Hauptteil von 42 Seiten, Teilgutachten in 

den Fachbereichen Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Rheumatologie, Psy-

chiatrie sowie Chirurgie und eine interdisziplinäre Beurteilung. Es basiert 

auf den Vorakten sowie persönlichen Untersuchungen im Zeitraum vom 

25.-27. Februar 2013 in Anwesenheit eines Dolmetschers. Der Hauptteil 

beginnt mit einer Beschreibung des Gutachtensanlasses und enthält eine 

umfassende Auflistung der Vorakten sowie die eigene Anamneseerhe-

bung. Zusätzlich angeforderte oder eingebrachte Vorakten sind nicht ver-

zeichnet; die Resultate eigens veranlasster Röntgen- und Laboruntersu-

chungen werden im Text ausgeführt. 

8.3 An aktuellen Leiden gibt der Beschwerdeführer gegenüber den Gut-

achtern an: chronische Infektion des linken Ohrs mit Schmerzen, Hypaku-

sis und intermittierenden Tinnitus; vom Bauch über Thorax und Hinterkopf, 

entlang der Wirbelsäule bis in die Füsse ausstrahlende, stechend/bren-

nende Schmerzen mit Exazerbation bei Ruhe/im Liegen; Depression, 

Müdigkeit und Erschöpfung, aber auch Ein- und Durchschlafstörungen. Es 

wird in der Beschwerde nicht geltend gemacht, es seien Leiden unberück-

sichtigt geblieben. 
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8.4  

8.4.1 In der internistischen Untersuchung vom 25. Februar 2013 stellte der 

Gutachter, Dr. S. H._______, einen leicht reduzierten Allgemein- und ma-

geren bis ausgezehrten Ernährungszustand fest. An den Fingergelenken 

fänden sich polyarthritische Veränderungen, die Skelettmuskulatur der 

oberen Extremitäten sei generalisiert hypotroph, die Kraft in den Beinen 

leichtgradig abgeschwächt. Die Wirbelsäule sei auf Brusthöhe deutlich ab-

geflacht, im Lendenbereich gestreckt, im Hals- und Lendenbereich finde 

sich ein linksbetonter paravertebraler Muskelhartspann und diffuse Klopf-

dolenz über den processi spinosi, die Beweglichkeit der Halswirbelsäule 

sei nach links um ⅔, nach rechts um ⅓, in den Lenden um zirka ½ einge-

schränkt (IV-act. 64 S. 20-28). 

8.4.2 Dr. J. I._______, Hals-Nasen-Ohrenarzt, berichtete nach seiner Un-

tersuchung vom 26. Februar 2013 von einer chronischen eitrigen Mittelohr-

entzündung bei perforiertem Trommelfell. Die Hörminderung betrage links 

20%, rechts 10%. Als Diagnose hielt er eine otitis media chronica perforata 

links (H66.1, H72.0) fest. Die Arbeitsfähigkeit sei nicht eingeschränkt (IV-

act. 64 S. 43 ff.). 

8.4.3 Nach Untersuchung am 27. Februar 2013 stellte der chirurgische 

Gutachter, Dr. H. J._______, das Fehlen eines Leidens oder Krankheits-

bilds aus dem viszeralchirurgischen Gebiet fest; eine Arbeitsunfähigkeit sei 

nicht gegeben (IV-act. 64 S. 46 ff.). 

8.4.4 Der psychiatrische Gutachter, Dr. J. K._______, konstatierte nach 

persönlicher Untersuchung am 27. Februar 2013, der Beschwerdeführer 

beschreibe spontan keine psychischen Beschwerden und fühle sich auch 

nicht psychisch krank. Auffallend sei eine gereizte Grund- und deutlich de-

pressive Verstimmung, die aber den Grad einer depressiven Störung nicht 

erreiche. Im Gegensatz zur internistischen Untersuchung notierte der psy-

chiatrische Teilgutachter keinen Lebensüberdruss/Suizidalität, keine 

Müdigkeit oder rasche Erschöpfbarkeit und keine psychisch bedingten 

Schlafstörungen. Es seien keine aktuellen psychodynamischen Konflikte 

oder aussergewöhnlichen psychosozialen Belastungen erkennbar. Auf so-

matischer Ebene erkenne man darüber hinaus deutliche Hinweise auf 

selbstlimitierendes, symptomausweitendes und aggravierendes Verhalten. 

Als Diagnosen hielt er eine Dysthymia (F34.1), eine Entwicklung körperli-

cher Symptome aus psychischen Gründen (Differenzialdiagnose: Somati-

sierungsstörung; F68.0), sowie eine Akzentuierung der Persönlichkeit mit 

vor allem narzisstisch kränkbaren Anteilen (Z73.1) fest.  
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Zu den gestellten Diagnosen führte er aus, das chronifiziert gereizt-depres-

sive Zustandsbild habe nicht die Ausprägung und Intensität einer major de-

pression, weshalb aktuell eine Dysthymia zu diagnostizieren sei. Die früher 

diagnostizierte major depression könne rückwirkend nicht beurteilt werden. 

Für eine anhaltende somatoforme Schmerzstörung fehlten dem Leiden zu-

grunde liegenden emotionale Konfliktbereiche und /oder aussergewöhnli-

che psycho-soziale Belastungsfaktoren. Im Gutachten der Klinik 

C._______ würden zwar Belastungsfaktoren beschrieben, sie erfüllten 

aber nicht das geforderte „schwerwiegende Ausmass“. Auch die Kriterien 

für eine Somatisierungsstörung (F45.0) seien nicht gegeben, da unter an-

derem keine Klagen über multiple und wechselnde körperliche Beschwer-

den mit ständig wiederkehrenden Forderungen nach ärztlicher Behandlung 

vorlägen. In Kombination von Schmerzverarbeitungsstörung und Dysthy-

mia und aufgrund der Chronifizierung des Prozesses ohne Rückbildung 

der Symptomatik sei kumulativ auf eine Einschränkung der Leistungsfähig-

keit von 50% zu schliessen (IV-act. 64 S. 50 ff.). 

8.4.5 Der rheumatologische Gutachter, Dr. Ch. L._______, notierte nach 

seiner Untersuchung vom 26. Februar 2013 einschränkungsloses Sitzen 

und Entkleiden sowie eine problemlose Anamnese während 45 Minuten bei 

lebhaften Gesten. Die Beweglichkeit der Halswirbelsäule sei nicht einge-

schränkt, die Lendenwirbelsäule bei Lateralflexion nur leicht. Schmerzen 

würden bei Druck auf die Paravertebralmuskulatur, Trapezius und Tractus 

Iliotibialis beidseits sowie bei Reklination der Lendenwirbelsäule tief lumbal 

beziehungsweise Lateralflexion auf der jeweiligen Gegenseite angegeben. 

Die kräftige Bemuskelung und starke Handbeschwielung liessen aber auf 

eine regelmässige manuelle Tätigkeit schliessen. Als Diagnosen nannte er 

ein leichtgradiges tendomyotisches Schmerzsyndrom sowie eine leichtgra-

dige Spondylose der Brustwirbelsäule (BWS), am ehesten einer Diffusen 

Idiopathischen Skelettalen Hyperostose (DISH; Morbus Forestier) entspre-

chend (IV-act. 64 S. 66 ff.). 

8.4.6 In der interdisziplinären Beurteilung nannten die Gutachter als aktu-

elle Diagnosen mit Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit eine seit mehr als 

15 Jahren bestehende Dysthymia, die Entwicklung körperlicher Symptome 

aus psychischen Gründen (Differenzialdiagnose: Somatisierungsstörung) 

und eine akzentuierte Persönlichkeit mit v.a. narzisstisch kränkbaren An-

teilen. Für eine anhaltende Schmerzstörung oder eine Somatisierungsstö-

rung fehle es an den Diagnosekriterien, eine depressive Störung oder auch 

andere psychiatrische Befunde wurden explizit ausgeschlossen. Ohne 
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Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit seien die somatischen Diagnosen ei-

nes leichtgradigen tendomyotischen Schmerzsyndroms, einer leichtgradi-

gen Spondylose der Brustwirbelsäule, am ehesten einer DISH entspre-

chend, die otitis media chronica perforata links und ein Status nach meh-

reren urologischen und viszeralchirurgischen Eingriffen 1994-1998 (IV-act. 

64 S. 30). 

8.4.7 Die Gutachter sprechen sich schliesslich über die Arbeitsfähigkeit 

aus: Auf der körperlichen Ebene lägen eine chronische Otitis media per-

forata links mit gemischten Schalleitungs- und Schallempfindungsschwer-

hörigkeit vor, ebenso ein leichtgradiges tendomyotisches Schmerzsyndrom 

und eine leichtgradige Spondylose der Brustwirbelsäule, am ehesten einer 

DISH entsprechend. Aus viszeralchirurgischer Sicht lägen bei Status nach 

mehreren urologischen und viszeralchirurgischen Eingriffen heute keine 

Einschränkungen oder Krankheitsbilder mehr vor, die einen Einfluss auf die 

Arbeitsfähigkeit hätten. Insgesamt könnten aus somatischer Sicht keine 

körperlichen Einschränkungen oder Krankheiten bestätigt werden, die eine 

Einschränkung der Arbeitsfähigkeit in einer leichten bis mittelschweren kör-

perlichen Tätigkeit zur Folge hätten; einzig eine andauernd schwere kör-

perliche Tätigkeit erachteten sie als nicht mehr zumutbar. Auf der psychi-

schen Ebene lägen eine Dysthymie, eine Entwicklung körperlicher Symp-

tome aus psychischen Gründen sowie eine akzentuierte Persönlichkeit mit 

v.a. narzisstisch kränkbaren Anteilen vor. Die Kombination dieser psychiat-

rischen Krankheitsbilder und die Chronifizierung des Prozesses ohne 

Rückbildung der Symptomatik führten dazu, dass die willentliche Über-

windbarkeit der Beschwerden auf die Leistungsfähigkeit des Versicherten 

vermindert sei. Die Einschränkung seiner Leistungsfähigkeit werde kumu-

lativ auf 50%, bezogen auf seine noch erhaltene Leistungsfähigkeit, einge-

stuft. 

Eine körperlich schwere Tätigkeit, wie früher Bauhandlanger, sei nicht 

mehr zumutbar, (bisherige) Tätigkeiten im Weinbau oder einer Giesserei 

hingegen schon. Eine Dysthymia sei nicht per se invalidisierend, vorliegend 

aber lange chronifiziert und mit einer Schmerzverarbeitungsstörung kom-

biniert. Die willentliche Überwindbarkeit der Beschwerden sei deshalb ver-

mindert und der Beschwerdeführer – wie bis anhin – zu lediglich 50% leis-

tungsfähig. Eine psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung sei 

grundsätzlich angezeigt, verspreche aufgrund des starren Krankheitsver-

ständnisses aber nur eine sehr ungünstige Prognose. 
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8.5  

8.5.1 Die genannten Leiden des Beschwerdeführers wurden sämtlich in 

den jeweiligen Teilgutachten der Inneren Medizin, der Hals-Nasen-Ohren-

heilkunde, der Chirurgie, Psychiatrie und Rheumatologie berücksichtigt. 

Die klinischen Untersuchungen und Beobachtungen in den einzelnen so-

matischen Teilen erscheinen umfassend und schlüssig. Die Zusammen-

hänge und medizinischen Schlussfolgerungen der Teilgutachten wie auch 

der Gesamtdiskussion erscheinen ausführlich und begründet. 

8.5.2 In psychiatrischer Hinsicht fällt auf, dass Dr. K._______ sowohl für 

eine somatoforme Schmerzstörung als auch für eine Somatisierungsstö-

rung die Diagnosekriterien als nicht erfüllt, hingegen eine chronische 

Schmerzverarbeitungsstörung und Dysthymia, in Verbindung mit deren 

Chronifizierung, als die Arbeitsfähigkeit zu 50% einschränkend, erachtet. 

Aufgrund einer ausgeprägten Überzeichnung ausschliesslich körperlicher 

Beschwerden und der Neigung zur Symptomausweitung schliesst er auf 

die Diagnose Entwicklung körperlicher Beschwerden aus psychischen 

Gründen (F68.0). Eine klinische Diagnose wird nicht ausgeführt. Dem Di-

agnosekompendium ICD10 (ICD-10-GM-2015 F68.0) ist zu entnehmen, 

dass der Ursprung der körperlichen Beschwerden in einer belegbaren kör-

perlichen Störung liegen muss. Welche dies vorliegend sei, führt das Gut-

achten nicht aus. 

Nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nachvollziehbar ist schliess-

lich die Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Beschwerdeführers, welche 

gemäss psychiatrischem Gutachter aufgrund der Kombination einer Dys-

thymia mit einer Schmerzverarbeitungsstörung, in chronifizierter Erschei-

nungsform, um 50% reduziert sei. Diese Angabe wird quantitativ nicht be-

gründet und folgt weder aus der bis Mitte 2015 geltenden Überwindbar-

keitsrechtsprechung (BGE 125 V 323) noch aus einer strukturierten Beur-

teilung, wie sie das Bundesgericht seit Änderung seiner Rechtsprechung 

verlangt (E. 5.4). 

8.6 Dr. E._______ des medizinischen Dienstes folgte in somatischer Hin-

sicht dem Gutachten, beurteilte dessen psychiatrischen Teil aber als nicht 

nachvollziehbar. Er kritisierte in seiner Stellungnahme vom 2. November 

2013 (IV-act. 68), dass die Dysthymie keine Arbeitsunfähigkeit begründen 

könne, da sie zwar sehr lästig sei, die erkrankte Person jedoch noch immer 

über die nötige psychische Gesundheit verfüge, um den Willen aufzubrin-

gen, die affektive Störung zu überwinden. Damit verbleibe die – äusserst 

selten gestellte – Diagnose F68.0 (Entwicklung körperlicher Symptome aus 
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psychischen Gründen). Hier mache der psychiatrische Gutachter einen 

Fehler, denn darunter seien somatische Symptome zu verstehen, die zu 

objektivieren seien, und nicht Schmerzen. Es sei nicht nachvollziehbar, 

dass der Gutachter die Diagnose einer anhaltenden somatoformen 

Schmerzstörung verwerfe, weil er den psychischen Konflikt nicht finden 

könne; dies sei keine conditio sine qua non, weil diese mitunter nicht ein-

fach ersichtlich sei, und zudem seien bei der Diagnose F68.0 psychische 

Gründe erkannt worden, die bei der Diagnose F45.4 jedoch nicht ausge-

macht worden seien. Dies sei nicht nachvollziehbar, nicht plausibel. Der 

Versicherte beklage eine Reihe von Schmerzen, für die es kein somati-

sches Korrelat gebe, er bemühe viele Ärzte. Richtig weise der Gutachter 

darauf hin, dass keine andere psychiatrische Erkrankung bestehe. 

Dr. E._______ diagnostizierte aufgrund dessen das Vorliegen einer anhal-

tenden somatoformen Schmerzstörung (F45.4) und eine Dysthymie 

(F34.1). Es bestünden keine versicherungsmedizinisch begründbaren 

funktionellen Einschränkungen. 

8.7 Aufgrund der Stellungnahme des medizinischen Dienstes zum psychi-

atrischen Teil des amtlichen Gutachtens erweist sich die Diagnosestellung 

und die darauf basierende Schlussfolgerungen nicht mit überwiegender 

Wahrscheinlichkeit als nachvollziehbar. Jedoch vermag die eigene, diver-

gierende, aber auch sehr kurze und apodiktisch anmutende Einschätzung 

des medizinischen Dienstes, ebenfalls nicht zu überzeugen, weil sich hier 

zwei Beurteilungen von Fachärzten diametral gegenüber stehen, 

Dr. E._______ seine abweichende Beurteilung nicht auf persönliche Unter-

suchungen stützen kann und dem Psychiater der Gutachterstelle auch 

nicht die Möglichkeit zu klärenden Ausführungen eingeräumt wurde. 

9.  

9.1 Die Vorinstanz stützt sich für die angefochtene Verfügung vom 16. Sep-

tember 2014 (IV-act. 101) auf das, wie dargestellt, nur eingeschränkt be-

weiskräftige Gutachten und die gleichzeitig nicht überzeugenden Stellung-

nahmen ihres medizinischen Dienstes, ohne die widersprüchlichen Beur-

teilungen in psychiatrischer Hinsicht zu diskutieren. Sie widerspricht beiden 

Beurteilungsquellen zudem auch selbst, wenn sie erwägt, nur die Diagnose 

einer anhaltenden somatoformen Schmerzstörung habe Bestand. Die gut-

achterlich ausgewiesene und vom medizinischen Dienst nicht in Abrede 

gestellte ausgeprägte Chronifizierung will sie schliesslich durch einen feh-

lenden primären Krankheitsgewinn widerlegt wissen; welcher Zusammen-

hang hier vorliegt, erläutert sie aber nicht. Die divergierende Stellung-

nahme des medizinischen Dienstes wurde auch nicht dem psychiatrischen 
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Gutachter zur ergänzenden Stellungnahme unterbreitet; insofern bleibt die 

unterschiedliche Beurteilung unaufgelöst im Raume stehen. 

9.2 Die angefochtene Verfügung fusst in psychiatrischer Hinsicht auf diver-

gierenden und miteinander nicht in Einklang zu bringenden Einschätzun-

gen des Gesundheitszustands und dessen Auswirkungen auf die Arbeits-

fähigkeit. Sie basiert demnach auf einer unvollständigen Erhebung des 

Sachverhalts und ist deshalb aufzuheben. Die Sache ist damit zu ergän-

zenden Abklärungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. 

9.3 Das Gericht entscheidet als verwaltungsrechtliche Beschwerdeinstanz 

in der Sache selbst oder weist sie ausnahmsweise an die Vorinstanz zu-

rück (Art. 61 Abs. 1 VwVG). In der Sozialversicherung ist die Verwaltung 

aber regelmässig besser als die Justiz geeignet, Entscheidungsgrundlagen 

zu vervollständigen. Eine Rückweisung darf nicht erfolgen, wenn sie nach 

den Umständen unverhältnismässig erscheint oder aufgrund besonderer 

Gegebenheiten nur ein Gerichtsgutachten bzw. andere gerichtliche Be-

weismassnahmen geeignet sind, zur Abklärung des Sachverhalts beizutra-

gen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1). Letzteres sieht das Bundesgericht insbe-

sondere im Zusammenhang mit medizinischen Administrativgutachten und 

den Partizipationsrechten der betroffenen Person als gegeben, wenn nicht 

die Klärung einer bis anhin völlig ungeklärten Frage angezeigt ist (BGE 137 

V 210 E. 4.4.1.4; für den Fall der geänderten Bundesgerichtspraxis spezi-

fisch Urteil BGer 8C_10/2015 vom 5. September 2015). 

9.4 Vorliegend ist die Sache aufgrund des Dargelegten zur ergänzenden 

psychiatrisch/rheumatologisch interdisziplinären Begutachtung und Neu-

beurteilung unter Berücksichtigung der neueren Bundesgerichtspraxis 

(E. 5.4) an die Vorinstanz zurückzuweisen. Der Antrag auf Veranlassung 

eines Obergutachtens ist in diesem Sinne abzuweisen. Der mit der revisi-

onsweise verfügten Aufhebung der Rente verbundene Entzug der auf-

schiebenden Wirkung einer Beschwerde dauert bei Rückweisung an die 

Verwaltung auch für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum 

Erlass der neuen Verwaltungsverfügung an (Urteil BGer 9C_921/09 vom 

22. Juni 2010 E. 5.5 m.H. auf BGE 129 V 370 E. 4.3), weshalb der Antrag 

auf Weiterausrichtung der bisherigen Rente ebenfalls abzuweisen ist. 

10.  

Zu befinden bleibt über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteient-

schädigung. 



C-5874/2014 

Seite 21 

10.1 Die Verfahrenskosten sind in der Regel der unterliegenden Partei auf-

zuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Der Vorinstanz werden allerdings keine 

Verfahrenskosten auferlegt (Art. 63 Abs. 2 VwVG). 

10.2 Der Beschwerdeführer hat Anspruch auf eine Parteientschädigung zu 

Lasten der Vorinstanz für die ihm erwachsenen notwendigen Kosten 

(Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7ff des Reglements vom 21. Februar 2008 

über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht 

(VGKE, SR 173.320.2). Der Rechtsvertreter hat keine Kostennote einge-

reicht, weshalb die Parteientschädigung auf Grundlage der Akten auf 

Fr. 2'500.– (exkl. MwSt., inkl. Auslagen) festgesetzt wird (Art. 14 Abs. 2 

VGKE). 

10.3 Bei diesem Verfahrensausgang erweist sich die mit Zwischenverfü-

gung vom 6. November 2014 gewährte unentgeltliche Rechtspflege als ge-

genstandslos. 

 

(Dispositiv auf der nächsten Seite) 
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird insoweit gutgeheissen, als die Sache zur ergänzen-

den psychiatrisch/rheumatologisch interdisziplinären Begutachtung und 

Neubeurteilung im Sinne von E. 9.4 an die Vorinstanz zurückgewiesen 

wird. 

2.  

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. 

3.  

Dem Beschwerdeführer wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschädi-

gung von Fr. 2'500.– zugesprochen. 

4.  

Dieses Urteil geht an: 

– den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. […]; Einschreiben) 

– das Bundesamt für Sozialversicherungen (Einschreiben) 

 

 

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: 

  

Beat Weber Sonja Andrea Fünfkirchen 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-

desgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-

rechtlichen Angelegenheiten geführt werden, sofern die Voraussetzungen 

gemäss Art. 82 ff., 90 ff. und 100 BGG gegeben sind. Die Rechtsschrift ist 

in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begrün-

dung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der 

angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Be-

schwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG). 

Versand: 


